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6. Eine strafrechtlich relevante Erzie
hungspflichtverletzung setzt die Möglich
keit gesellschaftsgemäßen Verhaltens vor
aus. Dem können gegebenenfalls objektive 
oder subjektive Hinderungsgründe entge
genstehen, so bei kinderreichen Familien 
in Verbindung mit ungünstigen Umweltbe
dingungen oder bei einem geringen Ent- 
wicklungs- und Bildungsniveau der Erzie
hungsberechtigten, so daß die Erziehungs
aufgaben von ihnen nicht erfüllt werden 
können. Das kann auch der Fall sein, wenn 
für das Kind eine Spezialernährung erfor
derlich ist. Dagegen erfordert das Verab
reichen ausreichender Nahrung und regel
mäßiges Waschen keine komplizierten 
Denkprozesse (OG-Urteil vom 10.12. 1970/3 
Ust 10/70).

7. Absatz 1 Ziff. 2 erfaßt den Mißbrauch 
der Erziehungsbefugnisse in Form von Miß
handlungen der Kinder oder Jugendlichen 
durch Erziehungsberechtigte.
Mißhandeln ist ein Verhalten, das unter 
Berücksichtigung des Alters und Entwick
lungsstandes des Kindes oder Jugendlichen 
durch ein rohes oder brutales Vorgehen ge
kennzeichnet ist oder ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seinem physischen oder 
psychischen Wohlbefinden erheblich be
einträchtigt. Es umfaßt sowohl tätliche An
griffe auf die körperliche Integrität als auch 
solche auf die Psyche. Die Mißhandlung 
kann durch Schlagen, Fesseln, Einsperren 
u. ä. Handlungen erfolgen (OG-Urteil vom
28.10. 1975/3 Ust 26/75). Die Tätlichkeiten 
müssen über eine bloße Züchtigung mittels 
leichter Schläge hinausgehen, ohne daß es 
zu Gesundheitsschäden kommen muß (vgl. 
OG-Inf. 1979/1, S. 43).
Eine negative Einstellung des Täters zu 
seinen Erziehungspflichten ist nicht Vor
aussetzung. Anlässe, Motive und Zielvorstel
lungen des Täters haben ebenfalls keinen 
Einfluß auf die Tatbestandsmäßigkeit. Sie 
sind aber für die Strafzumessung bedeut
sam (OG-Urteil vom 27. 8. 1974/3 Zst 18/ 
74).
Bei Körperverletzungen als Folge von Miß
handlungen im Sinne von Absr. 1 Ziff. 2 ist 
§ 142 gegenüber § 115 das speziellere Ge
setz. Wird durch die Mißhandlung zu

gleich eine Schädigung der Gesundheit des 
Opfers hervorgerufen, liegt Tateinheit mit 
vorsätzlicher Körperverletzung nach § 115 
Abs. 1 vor (OG-Urteil vom 20. 3. 1970/5 Ust 
3/70). Das Tatbestandsmerkmal „Mißhan
deln“ kann durch ein einmaliges oder fort
währendes Einwirken erfüllt werden. 
Schreitet ein Eltemteil gegen fortwährende 
Mißhandlungen des Kindes durch den an
deren Elternteil oder weitere Personen 
nicht ein, so verletzt er seine Erziehungs
pflicht in Form einer fortwährenden Ver
nachlässigung nach Abs. 1 Ziff. 1.
Der Täter n)uß vorsätzlich gehandelt ha
ben.

8. Absatz 1 Ziff. 3 erfaßt schwere Verlet
zungen der Aufsicht und Kontrolle gegen
über Kindern und Jugendlichen unter Be
rücksichtigung der Eigenarten des zu Be
aufsichtigenden. Eine schwere Pflichtverlet
zung liegt z. B. vor, wenn ein Kind oder 
ein Jugendlicher sich völlig selbst überlas
sen ist, die Eltern auf Anzeichen von Ver
wahrlosung oder kriminelle Betätigungen 
nicht reagieren, sie ihm durch eigenes kri
minelles oder asoziales Verhalten ein nega
tives Vorbild geben. Die schwere Verlet
zung der Erziehungspflichten muß eine 
durch das Kind oder den Jugendlichen be
gangene mit Strafe bedrohte Handlung 
begünstigt haben. Ob dabei die Vorausset
zungen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit des Kindes oder des Jugendlichen vor
liegen, ist unerheblich. Liegt zwischen den 
Handlungen der Eltern und Erzieher und 
der Straftat Kausalität vor, kann Anstif
tung, Mittäterschaft oder Beihilfe (§ 22) 
vorliegen. Bei Strafunmündigen kann mit
telbare Täterschaft gegeben sein, wenn z. B. 
das Kind zum Diebstahl aufgefordert 
wird.

9. Eine schwere Schädigung nach Abs. 2 
liegt vor,
— bei Folgen im Sinne des § 116, wobei 

§ 142 Abs. 2 das speziellere Gesetz ist, 
z. B. bei verursachtem extremen Unter
gewicht (Stadtgericht Berlin, Hauptstadt 
der DDR, Urteil vom 9.9. 1969/102 c 
BSB 100/69).

— wenn im Ergebnis der Pflichtverletzung
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